
Zur Befreiung VO: Rassısmus xibt Cone, Black Theology and Black Power,
1969, die beste Grundlage. Doch scheint seın Problem 1n der ökonomischen

Differenzierung innerhalb der selbstbewußten schwarzen Gemeinde liegen. Die
Interdependenz zwıschen Rassısmus un Kapitalismus müu{fßte noch SCNAUCT analysiertwerden.

Women’s Liberation hat durch Ruether, Liberation Theology, 1972
eine solide theologische Ausdrucksweise gefunden. Doch droht auch h:  ier, WIı1ıe überall,
die ıdeologische Fıxierung. Ihre Vısion eıner TIransformation des Christentums AUS
eiıner bonstantinischen eıner prophetischen Religion 1st ine Forderung, die AUuUsSs
allen Befreiungsbewegungen heute das Christentum gestellt und VO:  w den Theologendes Autbruchs AUS den 600er Jahren überall geteilt wird

Kriterium un Grade einer Anerkennung kirchlicher AÄmter‘
VO  Z FRIEDHELM KRÜGER

Wenn Inan die ökumenische Diskussion 1n den etzten Jahren verfolgt hat,
macht iINan die interessante Feststellung, daß S1e sıch mehr und mehr auf die
rage nach dem kirchlichen Amt konzentriert. Natürlich hat nıcht erst die 1in
Deutschland durch das Memorandum der Arbeitsgemeinschaft ökumenischer
Universıitätsinstitute? entfachte Auseinandersetzung dieses Thema aufs Tapet
gebracht. Das Memorandum fügt sıch harmonisch ein in ine 1n den etzten
Jahren autf internationaler Ebene geführte Diskussion, WI1e s1e siıch in VOI-
schiedenen Dokumenten bereits nıedergeschlagen hat?

Zu Recht 1St 1n dieser Debatte darauf aufmerksam gemacht worden, daß
sich bei der rage nach dem irchlichen Amt die Struktur irchlicher Ord-
NUuNng und nıcht die Zentralfragen christlicher Lehre handelt* Dıieser Hın-
WEeISs sollte die Kıirche die Freiheit erinnern, die S1e in der Entscheidung
Von Ordnungsfragen hat und iıhr VO  . der Confessio Augustana N AadUu$s-
drücklich zugebilligt wird. Dort heißt CNn Es 1St nıcht NOT, „dafß allenthalben
gleichförmige Ceremonıien, V O]  e den Menschen eingesetzt, gehalten werden“®.
Da diesen Bereich kirchlichen Lebens das Kirchenrecht bzw. die Kırchenord-
Nungen regeln, bringt die Dıiıskussion der Amtsfrage mi1ıt sıch, daß S1e VOI-
nehmlich kirchenrechtlichen Aspekten geführt wırd®, ein Umstand, der
die eigentliche Problematik eher verschleiert als dafß S1e verdeutlichen könnte.
SO wırd auch 1n der Diskussion der Begriff der Anerkennung weıtgehend 1Ur
1n seiınem kirchenrechtlichen Verstand MMM und erörtert, als ob in der
Frage der Anerkennung kirchlicher Ämter eINZ1Ig und allein die Kommen-
surabilität gınge, darum nämlich, ob und wıe sich einzelne Bestiımmungen
entsprechen, ob und WwWI1ie S1e kirchenrechtlich etwa2 in Eınklang bringen siınd.
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Dabe] hat das Kirchenrecht die Tendenz, sıch verabsolutieren und seine
ausschließliche Aufgabe, die der Sache des Evangeliums un seiner Verkündi-
un dienende Funktion, VErLSCSISCH. Nıemals kann das Kirchenrecht
seiner selbst oder der Kirche willen da se1in. Im Blick aut die Amtsfirage wird
die Verengung der Problematik 1mM Sınne eiıner kırchenrechtlichen Vereinseit1i-
Suns besonders augentällig, der natürlich die Theologie Vorschub geleistet hat,
indem S1e sich ıne extirem verrechtlichte Konzeption des „Amtsverständnisses“

eigen gemacht hat, die die Gewährung der Gnade allein VO  } den formalen
Gültigkeitskriterien der Berufung 1n das Amt abhängig sein 5ßt ine sol-
che, dem Kirchenrecht ausgelieferte Theologie 1St dann unfähig, miıt Gottes
Wıiırken auch 1n ıhrem Sınne defekter Strukturen rechnen.

Damıt soll nıcht das Recht des Kirchenrechts 1n Abrede gestellt werden,
oll Nnur auf seine renzen hingewiesen werden. Diese (Grenze 1Sst spatestens
dort erreicht, das Kırchenrecht Aus der Rolle einer Hılfsfunktion heraustritt
und sıch einem eigenständıgen Faktor 1m Leben der Kirche verselbständigt.
Gerade die Diskussion die Problematik der Ämterfrage ware einmal da-
hingehend untersuchen, inwıeweıt S1e, ındem Sie siıch allzusehr auf kırchen-
rechtliche Prämissen einliefß, den Zugang den eigentlich theologischen Sach-
Iragen verfehlt hat Wıird die Frage der kirchlichen Ämter aber VO Kirchen-
recht her aufgerollt, dann wiırd dem Recht eın ungebührlıcher Stellenwert
ZUSCMESSCH und die Gefahr der Verselbständigung heraufbeschworen, die dem
Kirchenrecht das Gewicht einer eigenständigen unwandelbaren Größe verleiht.
Kırchenrecht und Kirchenordnung o1bt aber NUur des Evangeliums wiıllen:

ur Kirchenrecht 1St 1LLUT Recht der Kirche als Funktion des Evangeliums.
Es 15t immer dann revıdieren, seinen der Sache des Evangeliums
dienenden Charakter verloren hat

Amt Un Gemeinde
Es bedeutet eınen kaum unterschätzenden Fortschritt, wWwenn das Amt

heute wieder 1n größerer ähe Zur Gemeinde zyesehen wird. Obwohl C1I1-
haft VO  } ıhm unterschieden, steht das Amt 1m Zusammenhang mıiıt dem g-
meinsamen Priestertum aller Getauften, dessen Bedeutung VO Vatiıcanum I1
wieder erkannt, freigelegt und unterstrichen worden 1Sst“. Das Amt gründet
sıch auf dem Priestertum aller: Getauften. Es versteht sıch nıcht länger als eın
Amt sıch, sondern Nnur in der Zuordnung ZU?F Gemeinde. Dabei realisiert
sıch in der Verhältnisbestimmung VO  « Amt und Gemeıinde, W a4as das Vatica-
1LUMM 11 für die Ordnung der Kirche auf allen Ebenen herausgestellt hat das
hierarchische hat dem kollegialen Verständnis der Kirche weiıchen. Und das
nicht, weil EeLW2 un, zeiıtgemäfß oder besonders fortschrittlich ware,
sondern weıl W1e WIr immer besser verstehen lernen der christ-
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lichen Botschaft ANSCMECSSCH und gemäfß 1St. Die Konsequenzen einer solchen
Neuorientierung 1mM Verhältnis VO  3 Amt und Gemeinde siınd vielfältig, die
generelle oll hier 1Ur angedeutet werden. Kollegialıtät bedeutet: Beteiligung
der Gemeinde der Besetzung der Ämter und der Verantwortung 1n der
Amtsführung.

Eın weıtreichender Konsens esteht aber auch darın, da{fß iıne konsequente
Demokratisierung Gegenüber des Evangeliums iıhre Grenze findet Fuür
die christliche Gemeinde oilt nıcht die Meınung der Mehrheit iıhrer Glieder,
sondern die iıhr 1n Verheißung und Forderung gegenübertretende christliche
Botschaft, die ıhr durch das Amt ausgerichtet wird. Steht das Amt auch inner-
halb der Gemeıinde, trıtt ıhr doch iınsotern gegenüber, als sıch VO!]  (

Gott 1Ns Leben gerufen mMIit dem Verkündigungsauftrag die Gemeinde g-
wıesen weıß. Wo siıch das Amt einselt1g als Funktion der Gemeinde, der
Amtsträger als Mandatar eines relig1ösen Sozialbildes versteht, 1St das Amt
pervertiert. Walter Kasper hat den Sachverhalt, hinter den nıcht mehr zurück-
zugehen 1St, überdeutlich ausgesprochen: das Amt hat ıne besondere Sen-
dung und steht 1m Vollzug dieses seınes Dienstes der Gemeinde gegenüber;
aber 1St W1€e alle anderen auf die Gnade (Gottes angewiesen und stehrt
innerhalb der Gemeinde. Nur diese pannung durchgehalten wird, 1St
rechte Lehre VO Amt®.“ Be1i allen Unterschiedlichkeiten in Einzelaspekten
kann die Übereinstimmung 1n dieser Grundsatzfrage Sar nıcht hoch
veranschlagt werden.

Das Amt und die Ämlter
iıne Entkrampfung der Diskussion das kırchliche Amt 1St auch dadurch

eingetreten, daß sıch die Kırchen schon längst auf den Weg der Ausgliederung
Von Funktionen AaUus dem einen „Amt“ begeben haben Der Prozeß uer-

lichen Umdenkens hat seinen Ausgang VO  e} der praktischen Erfahrung der
relativen Ineffizienz des kirchlichen Amtes qua Amt des Pfarrers den
Bedingtheiten siıch verkomplizierender gesellschaftlicher Strukturen INMCN.
Der Pfarrer siecht sıch täglich mi1t dem Ungenügen konfrontiert, der ıhm über-
kommenen Totalrolle gerecht werden. In dieser Sıtuation sınd sıch die
Kırchen mehr denn Je der hıstorischen Bedingtheit bewußt geworden, die
dieser Bündelung fast aller kirchlicher Funktionen in dem einen iırchlichen
AÄAmt, dem des Pfarrers, geführt hat, das die vielen, einstmals neben ihm
existierenden Ämter  , 1in sich vereinigt und siıch damıit seınem eigenen Schaden
übernommen hat Jetzt wird INa  ; auch wieder darauf aufmerksam, dafß

Anfang nıcht WAal, daß 1n der Urgemeinde verschiedene Ämter, DDienste
SCHANNT, nebeneinander oder besser ZESAHT miıteinander bestanden haben

So wen1g die urchristliche „AÄmter“-struktur für uns verbindlich seın kann,
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wen1g kann das 1n der Geschichte der Kirche sichtbar yewordene Gefälle
hın - Zentralisierung aller Funktionen in dem einen Amt die Norm se1n.

Dıie Einsicht 1n die Vielgestalt der Strukturen und Gemeindeordnungen
Antfang hat sıch darın DOS1LELV ausgewirkt, daß die Kirchen gelernt haben, das
Amt un die MI1t ıhm zusammenhängenden Fragen nıcht als die etzten Dınge

nehmen, sondern als das, W as S1€e sind, als die vorletzten, über die WIr
MI1t Paulus keıin Gebot des Herrn haben Oftenbar

fällt den Kırchen schwer, sıch der Freiheit gegenüber den Fragen der Ord-
NU115 bewußt werden und S1e freıilıch 1n der Bindung die Sache
des Evangelıums ufzen angesichts Entwicklungen und Bedürfnisse.
Und doch, hiıer scheinen die Kıiırchen langsam 1in ıne NEUEC Freiheit hinein-
zuwachsen.

Immerhin bıldet siıch das Bewußfßtsein AaUuUsS, dafß sıch die bisher als verbindlich
angesehene Amtsstruktur des Episkopats, Presbyterats und Diakonats GrTST 1m
Laufe der Geschichte der Kırche herausgebildet und die urchristliche Fülle der
kirchlichen Funktionen 1n siıch aufgesogen hat eın historisch bedingter,

Umständen notwendiger, aber keinestalls grundsätzlich iırreversibler Pro-
zeß Der evangelische Beobachter hat mit Interesse die Modifikation
nıcht SCH Korrektur des Tridentinum durch das Vatıcanum I1 Ver-
zeichnet. Wiährend Trıent schlicht definierte, dafß die „durch göttliche Anord-
NUNZ eingesetzte Hierarchie AUS Bıschöfen, Presbytern und Diakonen be-
stehe?“, die Drejiämterordnung also auf ine „göttliche Anoranung“ zurück-
führte, ezieht das I1 Vatıcanum die göttliche Einsetzung auf den kirchlichen
Dienst als solchen und betrachtet die Ämtereinteiulung als ine alte Tradıtion,
WenNn feststellt: „Der AaUuUSs gyöttlicher Eınsetzung kommende kirchliche Dıienst
wırd in verschiedenen Ordnungen ausgeübt VO  w} jenen, die schon S3  } alters her
Bischöfe, Presbyter und Dıakone ZeENANNT werden10.“ Indem das Vatıcanum 11
hıer der Einsicht 1n die historische Entwicklung Rechnung tragt, anerkennt
etztlich die geschichtliche Bedingtheıit der Ämterordnung und schaftt damıt
einen Freiraum für 1EeUeE Entwicklungen.

Obwohl die evangelısche Theologie generell gesprochen dem Amt
innerhalb der Ekklesiologie keinen hohen theologischen Stellenwert
3801 hat, 1St doch nıcht VO  3 der and weısen, dafß de facto viele
kirchliche Dıienste 1n sıch aufgesogen hat In beiden Kırchen zeichnen sich
aber gegenwärtig Tendenzen ab, den Prozeß der Akkumulierung rückgängig
machen und ZEeW1SSE Dienste oder Funktionen auszufächern. Das uNnNe M1nN1-
sterıum ecclesiasticum ann sıch in vielen kirchlichen Ämtern oder Dıiıensten
realisiıeren.

Dabe] kommt dem Dienst der Leitung einer Gemeinde zweıtellos ıne beson-
dere Bedeutung Wıe aber schon das Bestreben deutlich geworden 1St,
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das spezıfısche Amt 1ın das Priestertum aller Gläubigen einzubinden, müfßte
auch der spezielle Dienst der Leitung in den Kreıs der anderen Dienste 1n
der Gemeıinde organısch eingebettet werden. Hıer betreten beide Kırchen MI1t-
einander 1n der Praxıs Neuland.

Dıiıe Funktion des Leitungsdienstes
Dıie gegenwärtıge Krise des SOZCNANNTEN kırchlichen Amtes 1St deshalb be-

sorgniserregend, weıl viele Pfarrer 1mM Blick autf ihre eigentliche Aufgabe VOLI-
unsichert sind. SGie iragen sıch, WOZU sS1e eigentlich da sind. S1e haben 1m
Laufe der eıit viele Funktionen übernommen, die ihnen zu Teıl auch
aufgedrängt worden sind, da{fß s1e siıch heute 1n ıne Totalrolle hineingewachsen
sehen, die erfüllen S1e vielleicht 1n dörflichen Verhältnissen noch in der
Lage 1, die übernehmen s1ie siıch aber angesichts unserer modernen SC-
sellschaftlichen Verhältnisse außerstande sehen. In dieser Sıtuation bıeten sich
Wel Fluchtwege d der ıne mehr der evangelische tührt 1n die Rolle
des Gemeindefunktionärs, dem das Management des Gemeindelebens obliegt,
der andere mehr der katholische sucht se1ın eil 1m Rückzug auf die
Rolle des Kultdieners.

Dabei hätte sıch die evangelische Theologie nıcht des Vergessens schuldig
machen dürfen, W1e seıit der Retormation die Funktion des Dıiıenstes der
Gemeindeleitung 1Ur bestimmt werden kann und W1€e die Contessio Augu-
an paradıgmatisch formuliert At:! „Institutum est minısterium docendi
evangelı et porrigendi Sacramenta}!“, die Leitung der Gemeinde D
schieht durch die Verkündigung des Wortes (jottes 1mM weıtesten Sınn.

Es kann ohl nıcht hoch veranschlagt werden, dafß das Vatıcanum I1
hier auch Hen Akzente DSESCTIZLT hat, indem die Vereinseitigung der opfer-
priesterlichen Funktion erkannt und ihr entgegengewirkt hat Dıie Verengung
eines kultischen Rollenverständnisses hebt das Vatıcanum 11 adurch auf, da{ß

die Verkündigung als die vornehmliche Aufgabe die Stelle rückt,
den sakramentalen Dıiıenst als Verleiblichung der Verkündigung versteht und
mıt beiden das SOSCNANNTE Hırtenamt, also den Dienst der Gemeindeleitung,
CNS verbindet!?. Auch hıer findet sich die Bestimmung der Aufgabe der (5e
meindeleitung als Wahrnehmung der Verkündigung??. Da aber die Ver-
kündigung grundsätzlich allen Christen zukommt, wird damıt auch wieder
der Leitungsdienst 1n die Gemeinde zurückgebunden. Solche Aussagen des Vatı-
Nu 14 können HUT als eın oroßer Fortschritt autf dem Wege der Konvergenz
beider Positionen werden.

Unbeschadet der noch nıcht ausdiskutierten Difterenzen detaijl] mu diese
sıch abzeichnende Gemeinsamkeit 1n entscheidenden Grundauffassungen po1in-
tiert herausgestellt werden, weiıl sıch 1n iıhr iıne bedeutsame Wendemarke 1mM
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Verlauf des ökumenischen Dialogs offenbart. Das Gespräch über SUCCESSIO
apostolica, Ordınatıon, Charakter indelebilis, Sakramentalıt. USW. mußte ‚
Jange eıner ruchtbaren Entwicklung entbehren, W1e die rage nach dem We-
SCIl der iırchlichen Ämter  * überhaupt aAausgesSDPart blieb Wenn sıch aber heute
ine Verständigung in bestimmten fundamentalen Kernfragen anbahnt, 1st
das ein höchst beachtenswertes Zeıchen, das gerade auch VO  - evangelischer
Seıite nıcht übersehen werden sollte. Dıie Tragweıte der VO'  w der Arbeits-
gemeinschaft der sechs deutschen ökumenischen Unıiversitätsinstitute erarbeıteten
Thesen ZUr Krage:s 1St VO  w der Arnoldshainer Konferenz erkannt und 1n der
oben angedeuteten Rıichtung wWenNnn auch kritisch durchaus gewürdigt
worden!5S. Von allen Dıfferenzen 1n Einzelfragen einmal abgesehen, 1St jetzt
möglıich, darın eiınen weitreichenden Konsens konstatieren, da{ß als das
Proprium des ırchlichen Amtes die Verkündigung 1mM weıtesten Sınn definiert
wırd und da{fß alle kirchlichen AÄmter der Verkündigungsaufgabe aut ıhre
Weıse partızıpıeren. Weiıterhin esteht grundsätzliche Übereinstimmung darın,
daß, da letztlich die Gemeinde Trägerın der Verkündigungsaufgabe ist,
das Amt 1n einer größeren ähe ihr gesehen wird, gleichwohl aber auch
der Gemeıinde insotern gegenübertritt, als und sOweıt sıch 1n ıhm Gottes
Anrede seine Gemeinde konkretisiert.

Von dieser gemeınsamen Basıs AUS weitergedacht sınd Erstarrungen, die
ihren rsprung 1in kontroverstheologischen Engführungen haben, aufzulockern,
aufzulösen und LEUC Ansätze entwickeln.

Das Krıterium der Anerkennung
Nach Artikel V H der Conftessio Augustana 1St die Kirche dort finden,

das Evangelium eın gepredigt und die Sakramente recht (d w 1e die
Übersetzung interpretiert „Jauts des Evangeli1“) gereicht werden!®. Wenn der
Artikel das ministeriıum ecclesiasticum als Amt der Verkündigung und
Sakramentsdarreichung qualifiziert hatte, macht die Formulierung VO  3 Ar-
tikel VII 1ın ıhrer Aufnahme der Aussage VO  w Artikel eutlich, daß VO

Amt 1Ur 1m Kontext des Kirchenverständnisses ANSCMECSSCH gehandelt werden
kann: die rage der Anerkennung des AÄAmtes mu{ eigentlich auf die
1e] grundsätzlichere rage der Anerkennung einer kiırchlichen Gemeinschaft
als Kirche abzielen und tut ıhrer Essenz nach auch

Da keine der protestantischen Kontessionskirchen Je die Selbstidentifikation
miıt der wahren Kirche Christi vollzogen hat 1n dem Sınne, daß iıhre (jren-
ZCH allein den Raum absteckten, 1in dem siıch die wahre Kirche verwirkliche,
bzw noch weitergehend mi1t der Behauptung uUuMSCHAaANSCH ISE: da{fß S1e selbst
die wahre Kırche realisiere und darstelle, hat siıch 1n den evangelischen Kirchen-
gemeinschaften das Bewußtsein VO:  - der Möglichkeit der Realisierung der
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wahren Kirche Christı auch außerhalb ıhrer eigenen renzen erhalten, eın
Umstand, der schon 1ın den extensiıven Formulierungen der Contessio Augu-

A Ausdruck kommt. Diese ihre Tendenz hat die Apologie eXpress1s
verbis ausgesprochen: „Wo Gottes Wort eın gehet, die Sakramente dem-
selbigen gemälß gereicht werden, da 1St gewiß die Kirche, da seın Christen17.“
Und das heißt analogice, das Evangelıum recht gepredigt und die Sakra-

evangelıumsgemäfß dargereicht werden, da 1St rechtes kırchliches Amt
Damıt 1sSt nıcht der Wıillkür TIor und Tur gveöffnet, denn VO Kirchenregiment
wırd gelehrt, „daß nıemand 1n der Kirche Ööftentlich ehren oder predigen
oder Sakrament reichen oll oh: ordentlichen Beruftf (nısı rıte vocatus)!®“,
Doch das 1St überdeutlich, die Bekenntnisschriften wollen sich ZUuUr Bestiımmung
dessen, W as nach ıhrem Verständnis wahre Kirche und rechtes kırchliches Amt
sind, nıcht institutionell-rechtlichen Kategorıen, sondern einem theo-
logisch-sachlichen Kriıterium orıentieren, das eben 1n seıiner theologischen Strin-
gCNZ Weıte hat und nıcht schon 1n seinem Ansatz auf die eigenen Konfessions-
grenzen fixiert 1St Als Kriıterium für die wahre Kirche bedarf nıcht einer
bestimmten kirchlichen Verfassung, vielmehr 1St CD, W1e Contessio Augustana
VII formuliert, „»SCHU: wahrer Einigkeit der christlichen Kırchen, daß da
einträchtiglich nach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die Sakra-

dem yöttlıchen Wort gemäfß gereicht werden1?“. ıne erstaunlıche Yel-
heit gegenüber den Rechtsstrukturen! ıcht die Person, iıhr Stand, iıhre Qua-
litas entscheidend ist, daß die Funktionen des Amtes sachgemäß ausgeführt
werden. auf Problem bezogen, die Aussagen der Bekenntnis-
schriften implizieren die Anerkennung auch der katholischen Kıirche und ıhrer
Amtsstrukturen, sotern S1e dem theologischen Krıiterium der Evangeliums-
verkündigung gerecht werden. SO gilt für uns heute: Vom Boden der lutheri-
schen Bekenntnisschriften AaUS mu{ß ine grundsätzliche Anerkennung nıcht erst

ausgesprochen werden, S1e hat n1ıe 1ın Zweıtel gestanden, strittig War die theo-
logische Sachfrage. Wenn S1E heute nıcht mehr se1in sollte, eın tunda-
mentaler Konsens 1mM Verständnis dessen, W as „Evangelıum“ e iın der Recht-
tertigungslehre erreicht 1St. erkennt die evangelische Kirche ihrem theo-
logischen Ansatz gemäfß das katholische Amt faktisch 2 auch ohne daraus schon
kirchenrechtliche Konsequenzen SCZOBCN haben

Wenn sıch der evangelische Theologe bisher mi1t dem Gedanken
gemacht hatte, das Amt seiner Kirche werde miıindestens se1it Trıent VO'  , der
katholischen Kirche verworfen, darf heute erfahren, auf welch töonernen
Füßen diese Annahme steht, da be] der Illegitimität des nıcht durch einen
Bischof rechtmäßig ordinierten Priesters keinesfalls festzustehen scheint, ob
hier 1Ur ein juridischer oder auch eın theologischer Detekt gemeınt 1st“%.
Walter Kasper kann daher feststellen: 97  1€ Verwerfung der Ämter in den
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protestantischen Kırchen 1st darum nıcht eigentlich ıne verbindliche katho-
lısche Lehre als vielmehr ıne herrschende Praxıs?1 “ Immerhin bescheinigt
noch das Vatıcanum 11 den AaUusSs der Reformatıion hervorgegangenen Kırchen
den Defekt des Weihesakraments?*?. Andererseits 1St die Oftnung des Kirchen-
begriffs über die katholische Kirche hinaus nıcht verkennen. Dıie noch in
der Enzyklika Mystıcı corporıs ausgesprochene Identifikation der römisch-
katholischen Kirche mıiıt der wahren Kırche Jesu Christı®3 1St durch das Vatı-
1U 11 modifiziert worden. Wenn jetzt heißt die Kirche Jesu Christı
verwirklicht sıch (subsistit) in der römisch-katholischen Kırche, oll mit
dieser Formulierung nıcht ausgeschlossen werden, daß daneben auch noch -
dere allerdings wenıger wesentliche odi der Verwirklichung möglıch
sind?4 Konsequenterweıise spricht dann auch das Konzıil den außerhalb der
römisch-katholischen Kıiırche stehenden Kirchen S1e werden ausdrücklich
„‚Kırchen oder kirchliche Gemeinschaften“ ZeENANNLT ekklesiale Elemente Z

desund obwohl bei iıhnen, wıe schon erwähnt, eınen „Defectus“
Weihesakramentes feststellt, sieht 1n den niıchtkatholischen Kirchen und
kırchlichen Gemeinschaften „Miıttel des Heils“ für ihre Glieder?S Dieser Tat-
estand 1St katholischerseits interpretiert worden: 10 dem Maß, als die
katholische Kirche die anderen kirchlichen Gemeinschaften als Kırchen —-

erkennt, bann S1e auch deren Amt anerkennen. Denn anders bliebe die Aus-
SdaZC, der Geist bediene sıch dieser Kirchen als Instrumente des Heıls, eın
abstrakt und theoretisch: Ja, S1e WwaAare unverständlich und widersprüchlich
ohne die gleichzeitige Anerkennung der Ämter, welche den Dıenst Wort
und den Sakramenten konkret vollziehen. hne solche Dienste kann die
Kirche Sar nıcht Kirche se1in:  < Da diese Interpretation alle theologische Logik
für siıch hat, oll ıhr auch nıcht wıdersprochen werden. Nur lıegt hier Nau
esehen 1ne theologische de facto-Anerkennung des Amtes nıcht-katholischer
Kırchen VOT, die sıch aber 1m Blick autf den TUn: ihrer Möglichkeit,
auf ıhr theologisches Krıterium, nıcht auswelıst. Ihr korrespondiert ine Jur1-
dische Nichtanerkennung, dıe sich der Norm POtSesCLIZiEr rechtlicher Struk-

kirchlicher Verfassung orıentiert, der Detectus des Weihesakraments
mu{fß aufgrund des Unterbruchs der Kette bischöflicher Handauflegung fest-
gestellt werden.

Vergleicht INa  } beide Argumentationsweisen, aßt sich die Verschieden-
artıgkeit der Kriterien nıcht übersehen. Während die evangelische Seıite etztlich
das wahre Kirche-Sein der Kirche mıißt der evangeliumsgemäßen Wahr-
nehmung der VO]  3 Gott gESEIZICN Funktionen, geht autf katholischer Seite

das Fortschreiben bestimmter, VO  5 Gott geseTZzZLET, rechtlicher Strukturen
der Ämterordnung. Im Kontext dieser juridischen Argumentationsweıise erhält
das Problem der Anerkennung BEST seine an: Schärfe, denn hier wiıder-

320



streıten siıch Wwel Kriterien. Das auf evangelischer Seıite geltend gyemachte theo-
logische Kriterium der rechten Evangelıumsverkündigung ann dıie verschie-
denartıgsten Amterstrukturen anerkennen, WEeNN S1e 1LLUr der ZUF Geltung
bringenden Sache dienen, auch die katholische Varıante. Allerdings lıegt
1n der Natur der Sache, dafß INa  } ımmer auf die dem Kriıterium ANSCIHNCSSCIL-
sten Rechtsstrukturen Aaus se1in wird.

Die Schwäche eines solchen Grundansatzes drückt siıch in der mangelnden
Objektivierbarkeit Aaus, seine Stärke, daß Kirche un Amt 1n der Tiefe
ıhrer pneumatıschen Dımension ertassen sucht.

Realisıierte Anerkennung
Es 1St vielleicht hılfreich, sıch daran erinnern, daß 1in der Tauffrage

nahezu alle christlichen Gemeinschaften durch gegenseltige Anerkennung mi1t-
einander verbunden sind. Dıieses Datum ökumenischer Gegenwart und Praxıs
hat ine lange, wechselvolle Geschichte hinter sıch Sıe reicht zurück bis Z Ent-
scheidung Stephans VO  w} Rom Cyprıan 1M Ketzertaulfstreıit, als Stephan
die VO  a} Ketzern geleistete Taufe als gültıg anerkannte. Miıt der Unterstützung
Augustins hat sıch dann diese Praxıs Roms 1n der westlichen Kirche durch-
ZESETZT. Allerdings rennte Augustın noch Zeichen und Sache, die Spendung
des Sakraments außerhalb der Kirche durch Ketzer c als gültıg 2 die
Sache, die Gnade, konnte dem Getauften aber I1LUTr iınnerhalb der
Kırche zuteil werden??.

Luther hat diese Bindung des Geschenks der Taufgnade ıne bestimmte
Kırchenzugehörigkeit SESPICNZT, da der wahre Glaube 1in jedem Fall nıcht 1Ur
die gültige Taufe, sondern auch das eıl empfängt, auch innerhalb der römisch-
katholischen Kirche Dıe Reformationskirchen haben das Wirken Gottes durch
die Taute nıcht auf das iınnerhalb iıhrer -renzen gespendete Sakrament be-
schränkt gesehen. Gerade 1ın der Tauffrage 1St das Vatıcanum I1 diesem Ver-
ständnıis einer erweıterten Anerkennung gefolgt, indem die nıchtkatholische
Taufe keineswegs mehr als Zeıichen ohne Gnade ansıeht, sondern 1m Gegenteıl
Gottes Gnadenwirken in ihr Werk weiß. usweIls einer yültigen 'Taufe SE
da{fß S1e als Wassertaute Anrufung des trinıtarıschen Namens vollzogen
worden 1St.

Das Bemerkenswerte 1St aber, da{flß die Gültigkeit der Taute anerkannt wird,
obwohl die Kırchen keine gemeınsame Taufliturgie haben, beträchtliche ı fte-
renzen in der Tautlehre bestehen, das Amtsverständnis sıch nıcht deckt und
die kirchenrechtlichen Konsequenzen, die siıch 1er und dort AaUsSs dem Vollzug
der Taufe ergeben, Je verschieden sind.

Nun ware aber doch ohl fragen: Hat die Anerkennung der Gültigkeit
der Taute keine Rückwirkung auf die Qualitas des Amtsträgers und Spenders
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einer anerkannten zültigen Taute? der möchte INa  - hier auf die Sıtuation
der Nottaute abheben? Was würde dann aber die Aussage des Vatıcanum I1
bedeuten, da{ß dıe Kırchen un ırchliıchen Gemeıinschatten außerhalb der
römiısch-katholıiıschen Kırche Miıttel des Heıls sind, und dies WwWI1e schon be-
merkt auch nıcht ohne eın wirkkräftiges Amt SC1LI1 können?

Da{iß dıe Taute anerkannt wiırd, obwohl 1im Kıtus und seinen Deutungen,
wWw1e auch insgesamt 1n der Tauflehre erhebliche Difterenzen bestehen, 1St eın
hoch bedeutsames Faktum. Worauthin geschieht diese Anerkennung? Wenn
nıcht der Glaube, der in der Lehre Gestalt Zzewıinnt, welches 1St dann ıhr
Kriterium“®?

Der Grund der Möglichkeit einer Anerkennung der Taute kann NUur in dem
Wıssen die Einheit der Kirchen 1n allen Kontessionen gesehen werden.
Daß die Taute der Kırche zuführt, 1St allen Taufverständnissen gemeinsam.
Dıiese ırche kann aber NUuUr die Kıiırche se1n, die alle Kontessionen en-

diert. Wenn diese Kirche aber, in die die Taufe einführt, die 2ne Kıiırche
Jesu Christi 1St, dann bedarf 6S beim Konfessionswechsel keiner Taufwieder-
holung. Der Getautte bleibt in der Kırche, auf dıie hin getauft wurde.
Eıne dıvergente Glaubensbestimmung mu{fß diesen Sachverhalt nıcht aufheben.

Dıie Konsequenzen tür die Abendmahlsirage deuten sıch Wenn auch tür
die tradıtionelle katholische Theologie die Gemeinde das Subjekt der Eucha-
ristiefeıer ISt, dann wiıird sich jede systematisch-theologische Erörterung davor

hüten haben, die Funktion des Leıters der Eucharistieteijer Aaus ıhrem
Gemeindezusammenhang herauszulösen und S1€e als iıne Größe 1n sich be-
trachten. Schon VO  3 daher wird einsichtig, daß die Gültigkeıit der Eucharistie
nıcht einselt1g VO  e} der Gültigkeit des Weihepriestertums abhängig gesehen
werden kann??. Wenn der Christ durch die Taufe Glied der einen Kirche
und durch das Abendmahl ımmer 81580 dieser Kirchengemeinschaft teilhaftig
wird, dann iSt der CNSC Konnex VO  . Kirchen- un Abendmahlsgemeinschaft
unabweisbar:; die Anerkennung der einen hat die andere UE Folge Be1i aller
Unterschiedenheit VO'  } Taufe und Abendmahl fragt INa  w sıch heute, ob die
Theologie einsehbar machen kann, dafß fehlendes Weihepriestertum und INanll-

gelnder Lehrkonsens Hindernisse auf dem Weg einer Abendmahlsgemein-
schaft sind, während S1E für die Anerkennung der Taufe nıcht gefordert sınd.

Stufen der Anerkennung
Dıie gegenwärtige Sıtuation erscheint mehr als paradox. Wiährend WIr 1m

Zusammenleben der beiden Konfessionen weitgehend ine de facto-Anerken-
Nung des Amtes VvOorausset dürfen, sehen sıch die Kirchenleitungen n

offenbar noch nıcht 1n der Lage, ine de ijure-Anerkennung auszusprechen. Was
spricht dagegen, s1e auf folgender Grundlage vollziehen:
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Beide Kontessionen gestehen einander Z dafß siıch hre Amtsträger ıhr Amt
nıcht anmaßen, sondern in welcher Gestalt auch immer 1m Auftrag
des Herrn der einen Kirche führen. Beide Seıiten sehen in den Amtsträgern
der Je anderen Kontession den Herrn der Kırche 1n besonderer Weıse
Werk, S1e glauben, dafß durch S1e seiner ırche handelt. Jede Gemeıin-
chaft sieht W 1e ın den eigenen auch in den Amtsträgern der anderen Kon-
essi1on Dıener Wort der Verkündigung auch in den Sakramenten
und der Leitung der Gemeıinde ıhrer Auferbauung.

Solcherart Anerkennung Wware die Explikation des sachlich-theologischen Kri-
teriums der Confessio Augustana miıt ıhrem oftenen Kirchenbegriff und der
Anerkennungsform sub condıitione. Gegenseıit1g ausgesprochen, würde S1ie die
Pluralität gyewachsener TIradıtionen nıcht aufheben, sondern gerade in der
Freiheit des Evangeliums bewahren wollen.

Dıiese Überlegungen führen iın die theologische Grundlagenproblematik hin-
ein, die hier 1LUFr angedeutet, aber nıcht weıter verfolgt werden ol] und kann.
arl Rahner hat auf den theologisch noch SENAUCK deutenden Sachverhalt
hingewiesen, dafß auch innerhalb der katholischen Kıirche eın erheblicher
Unterschied zwischen dem faktisch 1n der größten Mehrzahl der Gläubigen
der katholischen Kirche gewulßten und wirklich bejahten Glauben einerselits
und der sehr viel diferenzierteren Glaubenslehre der amtlichen Kirche anderer-
se1ts“ besteht?®, und diese Dıstanz 7zwiıischen dem amtlichen Glauben einer
Kırche un dem faktischen Glauben ihrer Glieder in eiıner posıtıven Weiıse

werten empfohlen3!. Die posıtıve Funktion eines theologischen Pluraliısmus
1n der Kırche sieht Rahner darıin, dafß „eıne echte Bezogenheıit des einen
Evangeliums auf die Vielfalt geistiger Verstehenshorizonte, Denkansätze, Men-
talıtäten usw.“ SrST ermöglıcht®?. Damıt 1St die rage nach echt und Grenze
der Pluralität der Theologie in ihrem ezug Au Eıinheit des Glaubens aut-
geworten. Trıftt Rahners Beobachtung der Dıiıstanz zwischen dem amtlıchen
Glauben einer Kirche und dem faktischen ihrer Glieder Z dann 1St be-
denken, inwıeweıit unterschiedliche theologische Aussagen iıne ursprüngliche
und vielleicht [03°4 legıtime Verstehensdifferenz wiıderspiegeln, ob S1e inzwiıischen
aber nıcht iıne fatale Isolierung fernab der Grundbefindlichkeit des Glauben-
den geraten sınd und seinen Verstehens- und Glaubenshorizont nıcht mehr
verifizieren vermögen. Theologumena, die einer solchen Selbstisolation VT -
fallen sind, tragen den Charakter des Ideologischen und haben iıhre ber-
zeugungskraft eingebüfßst®?.

Oonsens 1St daher mehr als die bloße Übereinstimmung 1im gesetzlichen
Buchstaben einer Formel, eines Dogmas, einer theologischen Aussage, Ja, die
Übereinstimmung 1ın ıttera vVeErmag den Dıssens in bisweilen geradezu
überdecken und verdunkeln.
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Anerkennung 1St eın Schritt vielleicht der auf dem Wege ZU.

echten, vollen Konsens, der aber gerade ine tietendimensionale UÜbereinstim-
MUung &ra Frıes hat den Begrift der Anerkennung treftend charak-
terisiert“* „Anerkennung Einheıt 1n legıitımer Pluralität voraus®?.“
Anerkennung 1St nıcht N1Uur der Kategorie der Lehre, sondern auch
der des Lebens begreiften.

Ausgehend VO  e} der Beobachtung, „dafß ein Großteil der Christen in allen
Konfessionen ıne Einheit 1n dem, W as wirklıch und nıcht blofß amtlıch gCc-
glaubt wiırd, meınt feststellen önnen?®“, schlägt Rahner VOT, zunächst ıne
institutionelle Eınıgung anzustreben un: die volle glaubensmäßige und theo-
logısche Einheit als ine Folge einer institutionellen inıgung betrachten.

Eıne VO  w} den Kirchenleitungen gegenselt1g ausgesprochene Anerkennung des
kirchlichen Amtes 1n SCHNCIC, W1e€e S1e eingangs dieses Abschnitts inhaltlich uI-

rissen worden ist, würde ıne geänderte Einstellung ueinander und NeUeE For-
iInen der Kooperation und des Mıteinander ermöglıchen. Vielleicht ware
denkbar, da{fß kirchlichen Brennpunkten (ın Großstädten, 1in der Dıaspora)
katholische und evangelische Gemeinden sich zusammenschließen und ıhre
Pfarrer, Diakone, Sozialhelfer, Katecheten gemeinsam, in CNSCICK Zusammen-
arbeit als bisher, ıhren Dienst tun und dort, notwendig und sinnvoll
ISt, sıch auch gegenselt1g vertreten?”.

Das waäare eın Beispiel gelebter Anerkennung, W1€e s1e sıch schon heute
tausendfach bewährt, obwohl die Voraussetzung einer institutionellen Einıgung
noch nıcht besteht. Nur VO'  - der Ebene der Ortsgemeinde wırd der Prozefß
gegenseılitiger Anerkennung seinen Ausgang nehmen können.

Dıie Retform der hırchlichen Ämlter

Es 1St noch einmal zurückzulenken ZUrTr Diskussion, die durch das Memo-
randum der deutschen ökumenischen Universitätsinstitute ausgelöst worden iSt.
Dem Beobachter mu(ß auffallen, da{fß sıch die überwıegende Mehrzahl der
Reaktionen Zrosso modo auf der Linıe bewegt, die die Konvergenztendenzen
un ıhr Ausma(ßs, den Annäherungstrend und seinen bisher erreichten
Stand 1m Blick auf die einzelnen theologischen Problemkreise W1e Ordina-
t10n, charakter indelebilis, Sukzession erörtern, ein Beıtrag ZUur

Dıiskussion, der unumgänglich notwendig WAar und schon Jetzt dem e1r-

mutigenden Ergebnis geführt hat, daß sıch die tradıtionell konfessionellen
Positionen 1n eiıner bisher nıcht wahrgenommenen Weiıse angenähert haben
Den erzielten „erheblichen Fortschritt“ in der Aufdeckung eines weıitreichen-
den Onsens sıeht Walter Kasper 1m wesentlichen FL noch VO oftenen
Fragen bezüglıch der apostolischen Sukzession 1m Bischofsamt gebremst?®. SO
kann das Ergebnis der bıs dato geführten Diskussion als eın „Pfund“
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werden, mi1t dem die Kırchenleitungen schon ZU) gegenwärtigen
Zeitpunkt urchaus ‚wuchern“ könnten??.

Verglichen miıt der leidenschaftlich verfolgten Konvergenzlinie MU: 387° 8  -

beobachten, WI1e die Erörterung der Ämterreform autfallend zurücksteht, Ja
geradezu gemieden wiıird. Man geht ohl nıcht tehl 1n der Annahme, daß sich
1m Ausklammern eines yanzen Argumentationssektors das Gespür dafür nıeder-
schlägt, WI1e sehr gerade 1n der Frage einer grundsätzlichen Reform fundamen-
tale Probleme, besonders 1 Bereich der katholischen Tradıition angesprochen
werden*®, die bewältigen zugegebenermafßßen auch einıgen Multes
bedürtfte.

Nıcht, da INa  -} unterlassen sollte, die sıch 1CUH auftuenden Konvergenzen
aufzuspüren und festzuschreiben, denn gerade 1n der Besinnung auf das Ver-
bındende, Gemeı1insame, kann das Wesentliche deutlicher und pragnanter her-
VOoOrtireftfen. ber Aufgabe der Theologie, auch und gerade einer ökumenischen
Theologie mu{fß se1n, über das verstehende Weiterführen tradıtioneller rage-
stellungen hınaus HE  e sıch stellende Fragen aufzunehmen, durchdenken
un 1m Gespräch Mi1t der christlichen Tradition kreativ, die Anfragen der
Gegenwart autftnehmend un S1e verarbeitend, beantworten. Die Voraus-
sSetzungen dafür sind heute deswegen besonders zÜünst1g, weıl 1ın fundamen-
talen Fragen der kirchlichen AÄAmter en solıder Konsens erreicht seiın scheint.

Perspektiven eiINeY Retorm
Eınıge Perspektiven eines Okumenismus nach VOrn, SOZUSAagCH die funda-

mentalsten Konstanten, auf die hın die AÄmter 1n beiden Konfessionen u-
richten waren und 4an denen ıne Retform keinen Umständen vorbeigehen
darf, sollen namhaft gemacht werden41:

Gemeindeleitung geschieht durch engagıerte Verkündigung des Evangelıums.
Angesichts der Krise 1st ıne Besinnung auf die grundlegende Autfgabe der

Leitung einer Gemeinde gefordert, die durch die Verkündigung 1m weıtesten
Sınne (die verbale, die sakramentale w1e auch die 1n der Liebe tätıge) 7
schieht. War haben alle Glieder der Gemeinde ıne Verkündigungsaufgabe,
der Leitungsdienst hat sıch aber iın besonderer Weıse sS1e kümmern, s1ie
immer wıeder inıtıeren, inspırıeren und koordinieren. Er tragt die
Verantwortung für den Fortgang der Verkündigung, xibt die entscheidenden
geistlichen Impulse, tragt dafür Sorge, da{fß die Gemeinde geistlich, spirıtuell
ine lebendige Gemeinde bleibt. Leitung bedeutet nıcht Organısatıon, heute
würde Inan 1, Management. Da{fß iıne moderne Grofßstadtgemeinde und
nıcht 1LUFr S1e organısıert sein will, funktionieren, soll nıcht 1n Abrede
gestellt werden. Nur das 1St nıcht primär die Aufgabe des Leitungsdienstes.
Er hat dafür SOTSCNH, da{fß alle Arbeıt, alle Programme mi1it ihrer rganı-
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satıon VO  ; der Mıtte des Lebens einer christlichen Gemeinde her und auf
s1e hın entwortfen sind, und das 1St. die Verkündigung der christlichen Botschaft

Wort und Tat42.
Gemeindeleitung 1St nıcht Herrschaft, sondern Iienst.

Es 1St bezeichnend, da{fl das Neue Testament die alttestamentlichen Termin1ı ZUr

Kennzeichnung kultischer oder staatlicher Ämter nıcht übernimmt, sondern ein
Wort als Oberbegriff ZUr Bezeichnung der vieltältigen Gemeindeaufgaben,

eın unbiblisches, dem Profanbereich zugehörıges Wort, quası kreiert: ÖLOXOVLO,
Dıienst. Das Neue 'Lestament begreift die Aufgaben der Gemeinde nıcht VO  e der
Stellung innerhalb einer „Amterhierarchie“, sondern VO  3 ıhrer Funktion her,
und das allen Charismata gemeinsame Merkmal 1St das Dienen. iıcht Stellung
oder Würde, Macht, Recht oder Wıssen, sondern der Diıenst 1St konstitutiv,
der Dıiıenst durch das Evangelıum der Gemeinde, der Dıenst der Leitung,
des Lehrens, Prophezeıiens, Miıssıonıierens, der Dıiıenst der Liebestätigkeit.

Der Begriff des „Amtes” hat für uns sehr den Beigeschmack des Insti-
tutionellen, Bürokratischen und Autorıitären, als da{fß sıch ZAUE Umschreibung
der Leitungsfunktion eignen würde, doch oll auch zugestanden werden, daß
die Bezeichnung als „Dıienst  «“ Mißdeutungen ausgeSsetzt sein kann. Jedoch
könnte das Wıssen diese terminologische Problematik für das sachliche
Problem aufgeschlossen halten, das Leitungs-, Amt” VOon seiner Dienstfunktion
her erfassen. Konkret gesprochen: Der Pfarrer 1St nıcht vornehmlich Ver-
waltungsbeamter einer Kirchenbehörde 1m Außendienst. Eın autorıtires
„Amts“-verständnis verbietet sich VOon daher VO  3 selbst. Wahre Autorität des
Dienstes 1St Dienstautorität (wer un euch der Größte seıin will, mu{fß aller
Dıener se1n).

Berufen Zu Dienst der Leitung.
Funktionales Verständnıis bedeutet nıcht, da{fß sıch der Gemeindeleiter als

Funktionär der Gemeinde verstehen dürfte. Zu seiner VO  3 der Funktion des
Dienstes charakterisierten Aufgabe mu{fß VO Herrn der Kirche gerufen
se1in. Berufung heißt aber auch Bındung das Urzeugnis und die Ursendung
der Apostel, Ruf 1n die apostolische Nachfolge des Glaubens, Bekennens und
Dienens. Wahre apostolische Nachfolge kann nıcht mechanistisch abgesichert,
s1e kann LUTL 1n der Nachfolge praktisch bewährt werden. Ihr o1ibt die and-
auflegung Ausdruck. Dıie Berufung anerkennt die Gemeinde, indem S1e selbst
beruft Wenn die Gemeinde auch erwählt, tritt der Gewählte doch als der
Berutfene der Gemeinde insotern gegenüber, dafß ıhr 198088 recht dıent, wenn

ıhr nıcht verkündigt, W as s1e hören will, sondern W 4a5 das Evangelium
ordert. Das Evangelium 1sSt auch der Mafßfstab, dem die Gemeinde alle
Diıenste überprüfen und mmMessen muß, insonderheıt den der Leıtung. Die rdi-
natıon steht 1mM Spannungsfeld 7wischen Gottes Ruf und Berufung der (:
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meıinde, zwischen Charisma und Institution. In der Frühzeit der Kırche wurde
für 1ne bestimmte Gemeinde ordiniert, 1n großkirchlichen Verhältnissen 1St
die Ordination ıne allgemeine und generelle, die als Vorgabe für die Be-
rufung 1ın ıne Einzelgemeinde dort ımmer VO bewähren 1St.

Die vielfältigen Dıiıenste 1in der Gemeinde.
Von den Diensten 1n der Gemeinde und besonders VO Leitungsdienst kann

nıcht ANSCMESSCH gehandelt werden Absehung VO allgemeinen Priester-
Iu  3 aller Gläubigen. 1le Glieder siınd auf hre Weiıse 1n den Dienst gerufen,
ein1ıge sınd öffentlich institutionalisierten Diıensten berufen, auch in
den Dıiıenst der Leitung. SO Ww1e alle anderen Dienste Ja auf hre Weiıse

der Verkündigung teilnehmen, partızıpieren S1e generel]l auch Leitungs-
dienst. Es ware talsch, den Diıenst der Leitung 1m Gegenüber den anderen
Diıensten 1n der Gemeinde sehen. Vielmehr mussen alle Dıiıenste in der
Kollegialıtät des Miteinander zusammenarbeiten, sıch gegenseıtig tördern, -
terstutzen, erganzen, anımıeren. SO vesehen, dürfte der Möglichkeit nıchts 1mM
Wege stehen, den Leitungsdienst auch kollegia] wahrzunehmen. Auch Frauen
können gleichermaßen alle Dienste versehen.

Kollegiale Verantwortung aller Gemeindeglieder.
Die Entwicklung ZUur Amtskirche und ZUT Totalrolle des kirchlichen Amts-

tragers hat zwangsläufıg ZUF Entmündigung der Gemeinde geführt, die heute
häufig in Gleichgültigkeit und Desinteresse der Kırche und ihren Aufgaben
gegenüber iıhre negatıven Konsequenzen zeitigt. Im Lichte des Neuen Testa-

167 ıne solche Entwicklung als Fehlentwicklung erkennen. Das Hın-
sterben der Volkskirche oibt uns die Möglichkeit, NCUC, alte Formen des ( z6-
meıindelebens entwickeln, die den Urdaten der christlichen Gemeinde
Orıentiert sind und alle Gemeindeglieder ANSCMESSCH den Aufgaben und
Entscheidungen beteiligen. Ja eın NEUu verstandenes Leitungsamt müßte
selbst dazu beitragen, die Totalrolle abzubauen und alle heute 1m Amt akku-
mulierenden Funktionen ın die Vielzahl der notyvendigen Dienste aufzulösen.

Auf dem Wege ZUY Anerkennung
Gewichtige Fragen ZUur gegenseıitigen Anerkennung der kirchlichen Ämter

mußten übergangen oder konnten doch NnUur kurz gestreift werden. Dıie
fangreiche und intensive Diskussion, die durch das Memorandum hervor-
gverufen worden 1St; hat auch aufgezeigt, dafß viele Fragen und manche Detaıils
noch eingehender erOrtert un einer weıteren Klärung zugeführt werden MUS-  A
SCH Jeder aber, der 1n und für die führenden Gespräche Verantwortung
tragt, wiırd darauf achten müussen, dafß die Diskussion über der Erörterung
spezifischer Eınzelaspekte nıcht bewußt oder unbewußt den Kern des
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Problems ausklammert und sıch aut diese Weiıse 1n iıne Sackgasse hineıin-
manövrıiert?®.

SO möchte auch dieser Beitrag seine Funktion darın sehen, die rage nach
dem Kriterium und SOmMıIt nach dem Wesen des kırchlichen Amtes schlechthin
wachzuhalten un verdeutlichen. ach gut einem Jahr der Diskussion kann
iıne W1€e ıch meıne cehr positıve Bılanz, auch VO  a evangelischer Seıite
her, geZORCN werden. So negatıv sıch besonders die ersten kirchenoffiziellen
katholischen Reaktionen auf das Memorandum auch gegeben haben, die SCNC-
relle Zustimmung VO  - beiden Seıiten hat eın eachtliches Ma{iß aANSCHOMMEN,
und S1e hat Ww1e gezeigt werden konnte ıhr fundamentum in In
entscheidenden Fragen besteht, WE nıcht volle Übereinstiımmung, doch
iıne CNSC Annäherung der Standpunkte. Um auf dem eingeschlagenen Weg
weitergehen können, wırd notwendig se1n, die Unterscheidung 7zwischen
den wandelbaren Strukturen kirchlicher AÄmter und der Konstanten ıhres '
sentlichen Auftrags und iıhrer grundlegenden Funktion nıcht Aaus den ugen

verlieren?*.
Der Punkt dürfte erreicht se1n, dem die Frage nach der Möglichkeit der

gyegenseltigen Anerkennung umschlägt in die andere Frage, ob angesichts
der ermittelten Grundposıitionen überhaupt noch ANSEMCSSCH sein kann, sıch
die gegenseıtige Anerkennung verweıgern“. Letztlich geht dabe1 die
Bereitschaft, der jeweils anderen Kirche zuzugestehen, dafß s1e siıch VO  , Jesus
Christus beauftragt wei1ß und 1in seiner Nachfolge lebt, indem sich die Kirchen
gleichzeit1ig gegenselt1g die Freiheit auch unterschiedlicher theologischer Er-
kenntnis und kırchlicher Lebenstormen zubilligen. 1e] Ermutigendes 1St bis-
her 1n dieser Sache geschrıieben worden. Die Kiırche als (sanzes hat ıne
Chance, die ihr gestellten Aufgaben evangeliumsnäher un wirklichkeitsorien-
tierter erfüllen.

NM  GEN

Diesem Beıtrag liegen Reterate zugrunde;, die September 1973 auf Eın-
ladung der Bischöflichen Akademıie des Bıstums Aachen un Dezember 1973
Aaus Anlaß der Tagung: Anerkennung VO  3 Amt un Abendmahl? VOL der Katho-
lischen Akademie Berlin gehalten wurden.

„Reform und Anerkennung der kırchlichen AÄmter“ Eın Memorandum der
Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Universitätsinstitute, Kaiser-Grünewald, München—
Maınz 1974

Lutherans and Catholics 1in Dialogue „Eucharist an Mınistry“: Published
jointly by Representatıves of the USA National Commuittee of the Lutheran World
Federation and the Bischops’ Commiuittee tor Ecumenical and Interreligious Aftairs (New

378



ork deutsch 1n® Hardıng-Meyer, Luthertum und Katholizismus 1m Gespräch,
COkumenische Perspektiven Nr. 3 Frankturt 1973 Das Evangelium un die Kıiırche
(„Malta-Bericht“) IBER Evangelıum und kıirchliches Amt, veröftentlicht 1n Herder-Kor-
respondenz 25 (1971); 536— 5344 und 1n Harding-Meyer a.9a. Das ordinierte
Amt Ommı1ssıon für Glauben und Kirchenverfassung LOöwen 197 veröftentlicht
1n : Löwen 1G6% Beiheft ZUT Okumenischen Rundschau; Das ordinierte Amt 1n
ökumenischer Perspektive, Dokument der Kommuissıon für Glauben un: Kirchenver-
fassung, September-Tagung 1972 1n Marseille, veröfftfentlicht 1n COkumenische und-
schau, Jg., Heft Z Aprıl 1973 231—256; Okumenischer Onsens ber ucha-
ristie un: Amt („Dombes-Papier“), veröftentlicht 1n Herder-Korrespondenz (1973),

33239
Fries, Das Problem des Amtes 1n der Sıcht katholischer Theologie, ın

Kerygma un Dogma, Jg EOF2. 14:8; 124
Die Bekenntnisschriften der ev.-lucth. Kirche, 61

Kasper: „LZür Frage der Anerkennung der AÄAmter 1n den lutherischen Kır-
chen“ 1n Theologische Quartalsschrift 154; Jg 1971 Kasper hat die „Isolierung autf
rein außerlich feststellbare juridische Bedingungen“ angesprochen, 1n der die Frage
der Gültigkeit der Ämter anderer Kıiırchen abgehandelt worden 1St S 107) Vgl
auch Kühn „Wıe können WIr theologisch un praktisch eıner gegenseıtigen
Anerkennung der Ämter kommen?, 1n Concılıum, Jg. VOFZ: 276

SO Dogmatische Konstitution ber die Kırche, Art. 11 „Sacerdotium
COIMNMIMUNE fidelium sacerdotium miınisteriale SCu hiıerarchicum, licet essent1a

NO gradu tantum differant, ad inv1ıcem ordınantur; 11UI1N nım alterum
SU!  ®| peculıiarı modo de uUunOQO Christi sacerdotio partıcıpant“, Lexikon für Theologie
und Kirche, Das Zweıte Vatıiıkanische Konzil (ZAt I1 Vat. Konzıl), Au: Fre1i-
burg 1967/, Teıl I) 182: vgl eb  O Art. 1 E} Z410: Art 3 9 260/62 und Art.
3 ‘9 266/68 In Art 11 sıeht Fries (a.a.0 121) ıne terminologisch
traditionelle Verengung. Dıie Intention des IL Vatiıcanum 1St CS, die Spezifität eınes
besonderen Dienstes herauszustellen, der nıcht eintfach A4US dem allgemeinen Priestertum
abgeleitet werden kann

Kasper, Okumenischer ONseNs ber das kirchliche Amt?, 1n Stimmen der
Zeıit, Bd 1941 908 ] 5 4, Aprıil a E Z vgl auch Kötting: „Zur
Frage der ‚SUCCESS1O apostolica‘ 1n frühkirchlicher Siıcht“, 114 Catholica 3/4 (1973);

234; vgl auch Das Oordınıerte Amt 1n ökumenischer Perspektive Qa 236 ..
.61 qu1S dixerıit, 1n Ecclesia catholica 10 P hierarchiam, divyına Oordinatione

institutam, qua«c CONSILAT ep1sCOpPI1S, presbyteris ministris: anathema s1t“. Den-
zınger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, Aufl 196/7, 1776, 414

„Sıc miniısterium ecclesiasticum divinitus instıtutum diversis ordinibus EeXEerce{iur
ab illis quı 12m ab antıquo Episcop1, Presbyteri, 1acon1ı vocantur”, Dogmatische
Konstitution ber die Kırche, I1 Vat Konzil, Teil I3 2 9 748

11 Die Bekenntnisschriften, onf. Augustana V) 58
„Inter praecıpua Episcoporum INUNEGCTA emınet praedicatio Evangelii“, Dogma-

tische Konstitution ber die Kirche, I} Vat Konzil, Teil 41 2 9 2534; „[Pres-
byteri] ad Evangelium praedıcandum fideles qu«cC pascendos ad divinum cultum
celebrandum CONSCCFANTUF, ver1 sacerdotes Novı Testamenti“, eb Art. 28, 2748
Die Ausbildung 1n den Priesterseminaren oll auf das Vorbild Jesu Christi, des
Lehrers, Priesters und Hırten ausgerichtet se1n. „Praeparentur CI SÖ ad mıinısteriıum
verbi . .5 ad minısterium cultus sanctificationis . .9 ad mınıster1um Pastoris“, De-
kret ber die Ausbildung der Priester, FE Vat Konzil,; Teil ML, Art. 4, 322
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In diesem Zusammenhang se1 verwıesen auf Küng: Die Kirche, Freiburg 1967,
516 E ers.? Wozu Priester?, Zürich— Einsiedeln—Köln 1971,; 3 da{fß die FE

Lung der Gemeinde grundlegend durch dıe Verkündıigung geschieht, hat auch die 'Tü-
binger Studie des Memorandums deutlich herausgestellt, vgl dort bes 179 Auch
für Kasper, Okumenischer Onsens (> 221} steht tür das Priesteramt der Auf-
trag ZUur Verkündigung ErStTer telle; vgl auch neuerdings Härıng: Anerkennen
WI1r die Amter!, Theol Meditationen, 35 Zürich-Eins:edeln-Köln 1974, 34

Auch das „Neue Glaubensbuch“ (hrsg VO'  3 Feiner und Vıscher, Freiburg—
Basel—Wien—Zürich, Aufl hat sich diese Siıcht eigen gemacht: „Dieser
Dienst besteht in der Leitung der Gemeinde durch die Verkündigung der frohen
Botschaf* un die Verwaltung der Sakramente“ (S 582)

Vgl ben Anm.
Stellungnahme der Arnoldshainer Konfterenz zZzu Memorandum „Reform un!:

Anerkennung kırchlicher Ämter“”, VO Oktober 197/3; Una Sancta, 20 J5 He 4,
1973,; 2/ Yimm Z 80)

„Est ecclesia congregatıo SANCLIOrUM, 1n qua evangelıum PUIc docetur
administrantur sacramenta”“, Dıie Bekenntnisschriften, 61
Dıie Bekenntnisschriften, 235
Contess1io0 Augustana XIV, Die Bekenntnisschriften,
Er ad unıtatem ecclesiae satıs EeSst consentire de doctrina evangelı

de administratione sacramentorum“. Die Bekenntnisschriften, 61
„Wenn 1er VO  } der ausschliefßlichen Vollmacht des durch eiınen Bischof recht-

mäßig ordinı:erten Priesters gesprochen wird, bleibt often, ob jedem anderen damıiıt
1Ur die Juridische Vollmacht bestritten der ob darüber hiınaus auch die ontologische
Nichtigkeit einer VvVon ıhm gefeijerten Eucharistie ausgesprochen werden ol Dıie Be-
erifflichkeit W ar damals alles andere als geklärt. Man wiırd 1so aus keinem dieser
Texte allzu weıtreichende Schlußfolgerungen zıehen dürfen. Auf jeden Fall 1St ftest-
zuhalten, daß das Trienter Konzil weder behauptet, die Lutheraner würden ıhr Amt
1n der VO'  3 ihm verwortenen Weise verstehen, noch die Nichtgültigkeit der konkreten
Ämter ın den lutherischen Kirchen behauptet.“ Kasper, Zur rage, 102 uch
aufgezeigt In Das ordinierte Amt 1n ökumenischer Perspektive (O., 240)

21 Kasper, Ckumenischer Konsens, ZDT.
„Communitates ecclesiales nobis seiunctae, quamVvıs deficiat plena -

biscum unıtas baptismate profluens, qUamVI1S credamus iıllas praesertim propter
sacrament 1 Ordinis defectum, genuinam integram substantıam Myster11 ucha-
risticı NO  3 servasse ; . .“ Dekret ber den Okumenismus, Art 2 9 ı88 Vat. Konziıl,
Teil FE 118

„Iamvero ad definiendam describendamaue anc veracem Christi Ecclesiam
UUAC Sancta, catholica, apostolica Romana Ecclesia eSst CL cta Apostolicae
Sedis, Commentarıum otficiale 35 1943 199

„Haec Ecclesia, 1n hoc mundo socl1etas constituta ordinata, subsistit 1ın
Ecclesia catholica, SUCCESSOTrE Petr1 Episcop1s iın 1US COMMUNIONE yubernata,
licet e1ius compagınem elementa plura sanctificationis veritatıs invenıuntur
Dogmatische Konstitution iber die Kırche, Art. 8? M Vat Konzil, 'eil B 172
vgl auch Kommentar ZU Artikel, Grillmeier, eb 174

oÄS5 „Proinde ıpsae Ecclesiae Communitates sel1unctae, ets1 defectus illas patı CTE -

dimus, NCQUAQUAM 1n myster10 salutis significatione pondere EXUTLALEC SUNL. lıs enım
Spiritus Christi utı nO renult tamadauam salutis mediis Dekret über den ume-
Nısmus, Art. 3: ‚E Vat Konzil,; eil IL,
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Kasper, Zur Frage, 1073 ÜAhnlich auch ders.  9 Okumenischer Konsens, S n
RA Vgl Schlink. Dıie ökumenis:  e Bedeutung der Taufe, 168 &. 1n * Die

Lehre VO der Tautfe, Kassel 1969
In diesem Zusammenhang se1 besonders verwıesen auf Schlink „Das Problem

der Abendmahlsgemeinschaft“, ın Evangelisch-Katholische Abendmahlsgemeinschaft?
Veröffentlichung des Okumenischen Arbeitskreises evangelıscher und katholischer Theo-
Jlogen, Regensburg—Göttingen 1971; 165

Vgl Aazu besonders Lehmann „Dogmatische Vorüberlegungen“, 1in Evan-
gelisch-Katholische Abendmahlsgemeinschaft?, .49 103

Rahner, Strukturwandel der Kiırche als Aufgabe un Chance (Herderbüche-
re1 446), Aufl., Freiburg Br 197.3, I

31 Ebd
Ebd
Zu dieser Fragestellung: Krüger, Strukturen konfessorischer ede bes

Überlegungen A UK m Struktur konfessorischer ede heute), 1n * Grund und renzen
des Dogmas, Freiburg 1. Br 1975 27—46

Frıes, Was heißt Anerkennung der kirchlichen Ämter?, 1n Stimmen der
Zeıt, Bd 194 98 Jg., Heft (August 9 507 fi.; ebenso ers.: Katho-
lısche Voraussetzungen für die Anerkennung kirchlicher Ämter, 1n Una Sancta,
28 Jg., Heft 4, 1972 284

Fries, VWas heißt Anerkennung?, 508; 2A7 auch Hojen, Lehrkonsens
und Koinon1a. Erwäagungen AUhE ökumenischen Methodologie, 1n uth Monatshefte,
Jg. E973, 199—201; CGkumenische Methodologie, Dokument der Studienabteilung des
LWB und des Instıituts für ökumenische Forschung 1n Straßburg, In F

Rahner, 2.2.0 LEZ
Man WIr: 1er H.-J Goertz, Amt und Ordination 1n „Glauben und Kirchen-

verfassung“ 1n ! Una Sancta, J; Heft 4, 1973 301 I NUur zustımmen können,
daß die Frage der praktischen Konsequenzen eıner dringenden Klärung bedarf.

Kasper, Okumenischer Konsens, 230 Man kann bemerken, w1e sich die
Diskussion zunehmen auf diesen Problemkreis konzentriert.

Die Stellungnahme der Arnoldshainer Konferenz ( &O; 280) regt VeCI-

bindliche Gespräche Von Beauftragten beider Kirchen 1m Bereich der BRD
So hat (Gsassmann mi1t echt gesehen 1n seiner Stellungnahme ZU Me-

morandum „Heifßes Eisen auf kleiner Flamme“, 1n uth Monatshette s
Heft 4) April 1973, 196

In diesem Zusammenhang 1st besonders verweısen auf Hans Küng, „Wozu
Priester?“ a.a die Thesen des Memorandums, seine Studien, bes F

Daß dieser Punkt weiıterer Klärung bedarf die Stellungnahme der Ar-
noldshainer Konferenz (WiaiO:, 279 un Herbert, Ordination nach CVaNgC-
lischem Verständnıis, Una Sancta, b Jg., Heft 4, 1973 309 1St mMi1t echt
kritisch angemerkt worden.

Meyer EW e 74) hat auf die Getahr hingewiesen, da{ß die er-
schiedlichen Explikationen den sichtbar gewordenen fundamentalen ONsens rückwir-
kend wiıieder utheben könnten. Wie kann ber theologisch legitim den Explikationen
eine solche Validität Zzugemessen werden?

Dıiesem zußerst wichtigen Gesichtspunkt W1r. VO der Stellungnahme der Ar-
noldshainer Konfterenz (zan, 278) eın eıgener Artikel (2) gewidmet.

SO auch Häring (a 16)
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